




























































































































































































Teilrevision Baureglement Einwohnergemeinde Radelfingen 

Auszug aus dem Baureglement 

Baupolizeiliche Vorschriften / Dachaufbauten Artikel  42,  Abs.  1  

Alte Vorschrift 
Als Dachaufbauten sind neben Kaminen und Lüftungsrohren auch Lukarnen, Dacheinschnit- 
te (untersagt bei Schutzobjekten) und Dachflächenfenster gestattet. 
Diese und andere Dachaufbauten dürfen zusammen nicht mehr als  maximal 1 /3  der  Fassa- 
denlänge  des  obersten Vollgeschosses aufweisen.  
Die  Tiefe  von  Dacheinschnitten und dergleichen darf  2.00m  nicht überschreiten. 
Dachlukarne mit First dürfen zusammen nicht mehr als  maximal 1 /3  der  Fassadenlänge  des  
obersten Vollgeschosses aufweisen. 
Sonnenkollektoren, Kamine und Lüftungsrohre werden nicht als Dachaufbauten angerechnet. 

Neue Vorschrift 
Als Dachaufbauten sind neben Kaminen und Lüftungsrohren auch Lukarnen, Dacheinschnit- 
te (untersagt bei Schutzobjekten) und Dachflächenfenster gestattet. 
Dachaufbauten dürfen zusammen nicht mehr als  maximal  1/2  der  Fassadenlänge  des  obers- 
ten Vollgeschosses aufweisen. 
Dacheinschnitte dürfen nicht mehr als  maximal 1 /3  der  Fassadenlänge  des  obersten Vollge- 
schosses aufweisen und dessen Tiefe  2.50m  nicht überschreiten. 
Dachlukarne mit First dürfen zusammen nicht mehr als  maximal  1/2  der  Fassadenlänge  des  
obersten Vollgeschosses aufweisen. 
Sonnenkollektoren, Kamine und Lüftungsrohre werden nicht als Dachaufbauten angerechnet. 

Genehmigungsvermerke 

Mitwirkung vom  02.03.2018  bis  02.04.2018  

Vorprüfung vom  28.05.2018  

Publikation: 

Im amtlichen Anzeiger vom  15.06.2018  

Öffentliche Auflage vom  15.06.2018  bis  16.07.2018  

Einspracheverhandlung: keine 

Erledigte Einsprachen: keine 

Unerledigte Einsprachen: keine 

Rechtsverwahrungen: keine 



Beschlossen durch  den  Gemeinderat  am 06.08.2018  

Beschlossen durch  die  Gemeindeversammlung  am 03.12.2018  

Namens  der  Einwohnergemeinde Radelfingen  
Die  Gemeindepräsidentin: 	Der  Gemeindeverwalter:  

(2.) 

("0  

Christine Gerber 	 Martin  Riesen  

Die  Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

Detligen, den 

 

 

Der  Gemeindeverwalter: 	  

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung  am:  2 2. Jan.  2019 

      

.,DEN Ui'/01 
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Bisheriges Gemeindebaureglement , genehmigt am 09.05.2000:

Art. 25 Gewässerabstand
1 Von Gewässern ist. sofern der Bauabstand nicht durch eine Baulinie bestimmt ist, insbesondere zum Schutz 

des Ortsbildes, der Natur und der Landschaft, ein Abstand von 10.00 m zu wahren. Er wird von der oberen Bö-

schungskante aus gemessen.

2 Die reglementarischen Grenzabstände sowie allfällige Baulinien gehen diesem Abstand vor, wenn sie einen 

grösseren Bauabstand ergeben.

3  Im Übrigen gilt für Bauten an Gewässern Art. 48 Wasserbaugesetz (WBG).

4 Der Raumbedarf für die Gewässer gemäss Art. 21 Abs. 3 der Wasserbauverordnung vom 2.11.1994 ist zu be-

rücksichtigen und freizuhalten.

Art. 87 Inkrafttreten

Die baurechtliche Grundordnung tritt mit ihrer Genehmigung in Kraft. 

Gemeindebaureglement - Neue Fassung:

Art. 25 Fliessgewässer
1 Der Raumbedarf der Gewässer (Gewässerraum) gewährleistet die folgenden Funktionen:

a. die natürliche Funktion der Gewässer;

b. Schutz vor Hochwasser;

c. Gewässernutzung.

2 Der Gewässerraum für Fliessgewässer ist im Zonenplan „Gewässerräume“ als flächige Überlagerung festgelegt 

(Korridor).

3 Zugelassen sind nur Bauten und Anlagen, die standortgebunden sind und die im öffentlichen Interesse liegen. Alle 

anderen – bewilligungspflichtigen und bewilligungsfreien – Bauten und Anlagen sowie Terrainveränderungen sind 

unter Vorbehalt des Bundesrechts untersagt. In dicht überbauten Gebieten können Ausnahmen für zonenkonfor-

me Bauten und Anlagen bewilligt werden, soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.

4 Innerhalb des Gewässerraums ist die natürliche Ufervegetation zu erhalten. Zulässig ist nur eine extensive land- 

und forstwirtschaftliche Nutzung oder eine naturnahe Grünraumgestaltung. Dies gilt nicht für den Gewässerraum 

von eingedolten Gewässern.

5 Für die im Zonenplan „Gewässerräume“ festgesetzten Flächen „Gewässerraum ohne Bewirtschaftungseinschrän-

kung“ gelten die Bewirtschaftungseinschränkungen nach Art. 41c Abs. 2 bis 3 GschV nicht. Diese Ausnahme von 

den Bewirtschaftungseinschränkungen richtet sich nach Art. 41c Abs. 4bis GschV.

Hinweis:
Vgl. Art. 36a GschG, Art. 41a ff. 
GSchV, Art. 11 BauG, Art. 48 WBG, 
Art. 39 WBV sowie die AHOP Ge-
wässerraum 2015

Wo kein Gewässerraum ausge-
schieden ist, sind Gesuche für 
Bauten und Anlagen innerhalb von 
15 Metern ab Mittelwasserlinie 
bzw. bei eingedolten Gewässern 
innerhalb von 15 Metern ab Ge-
wässerachse (Mittelachse) dem 
Tiefbauamt vorzulegen. Das Tief-
bauamt entscheidet, ob eine Was-
serbaupolizeibewilligung nach Ar-
tikel 48 WBG nötig ist.

Vorbehalten sind zudem Mass-
nahmen des Gewässerunterhalts 
und des Gewässerbaus gemäss 
Art. 6, 7 und 15 WBG.

Vgl. Art. 41c Abs. 3 und 4 GSchV

Vgl. Art. 41c Abs. 6 Bst. b GSchV

2



Art. 25a Gewässerentwicklungsraum

1	Der Gewässerentwicklungsraum wird im Zonenplan „Gewässerräume“ als flächige Überlagerung festgelegt.

2	Innerhalb des Gewässerentwicklungsraums sind ober- und unterirdische Gebäude und Anlagen nicht gestat-

tet. Zulässig sind nur Gebäude und Anlagen, welche auf einen Standort am Gewässer angewiesen sind.

Art. 87 Inkrafttreten

Die Änderungen der baurechtlichen Grundordnung treten am Tag nach der Publikation der Genehmigung in 

Kraft.

Anhang

Fliessgewässer:
Vgl. Art. 41a GSchV
Flächige Darstellung des Gewäs-
serraums

Stehende Gewässer:
Vgl. Art. 41b GSchV
Die Uferlinie entspricht der mitt-
leren jährlichen Hochwasserlinie
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Genehmigt durch das  A  t 	G  meinde 	d  Raumordnung AGR  am  

März  2022 

GENEHMIGUNGSVERMERKE 

Mitwirkung vom  17.05.2019  bis  am 17.06.2019  
Vorprüfung vom  26.11.2019  

Publikation im Amtsanzeiger vom  10.07.2020  
Publikation im Amtsblatt vom  15.07.2020  
Öffentliche Auflage vom  10.07.2020  -  10.08.2020  

Einspracheverhandlungen  am 07.09.2020  
Erledigte Einsprachen:  2  
Unerledigte Einsprachen: keine 
Rechtsverwahrungen: keine 

Beschlossen durch  den  Gemeinderat  am 19.10.2020  

Beschlossen durch  die  Einwohnergemeinde Radelfingen (Urnenabstimmung)  am 20.12.2020  

Namens  der  Einwohnergemeinde:  
Die  Gemeindepräsidentin  

Christine Gerber  

D  Gemeinde rwalter  

Martin  Riesen  

Die  Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 
Radelfingen,  den  2 A  G)  2_02A  Der 	 !ter 

Martin  Riesen 



Die  Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 
Radelfingen,  den  	,  

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumor  02.  März  2022  

NDE UND  

(2-C  

r-- 

7 ^ 	r 

Genehmigungsvermerke 

Mitwirkung vom  17.05.2019  bis  am 17.06.2019  
Vorprüfung vom  26.11.2019  

Publikation im amtlichen Anzeiger vom  10.07.2020  
Publikation im Amtsblatt vom  15.07.2020 
1. Öffentliche Auflage vom  10.07.2020  bis  10.08.2020  

Einspracheverhandlungen  am 07.09.2020  
Erledigte Einsprachen:  2  
Unerledigte Einsprachen: keine 

Rechtsverwahrungen: keine 

Beschlossen durch  den  Gemeinderat  am 19.10.2020  

Beschlossen durch  die  Einwohnergemeinde Radelfingen (Urnenabstimmung)  am 20.12.2020  

Publikation im amtlichen Anzeiger vom  27.08.2021  
Publikation im Amtsblatt vom  25.08.2021 
2. Öffentliche Auflage für geringfügige Änderungen nach  Art. 122  Abs.  7  BauV vom  27.08.2021  bis  27.09.2021  

Einspracheverhandlung  am  - 
Erledigte Einsprachen: keine 
Unerledigte Einsprachen: keine 
Rechtsverwahrungen: keine 

Beschlossen durch  den  Gemeinderat  am 11.10.2021  

Bekanntmachung nach  Art. 122  Abs.  8  BauV  am 15.10.2021  im amtlichen Anzeiger und  am 13.10.2021  im Amtsblatt 

Namens  der  Einwohnergemeinde: 	----.. oe.INop  
Die  Gemeindepräsidentin 
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Der Gemeindeve walter  
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